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Mobilität und Kontrast

Schwerpunktthema

Von Elke Lehning-Fricke

Mit diesem Schwerpunkt soll im Jubiläumsjahr ein Bereich in den Blickpunkt gerückt werden, der in der Entwicklung unserer Selbsthilfevereinigung neben der Forschungsförderung eine wachsende Rolle gespielt hat. Die Erfahrung des eigenen fortschreitenden Sehverlustes und der damit verbundenen Einschränkung der Mobilität hat sehr schnell zu der Erkenntnis geführt, dass unser Bemühen um Forschungsförderung eng verbunden ist mit der eigenen Mobilität. Der Themenschwerpunkt „Mobilität“ will den Weg und die vielfältige Vernetzung in den einzelnen Artikeln darstellen und aufzeigen, mit welchen Widerständen und Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Von der bloßen Plausibilität eines schwarz - weiß Kontrastes an Gefahrenstellen wie Treppen und Podesten über das Forschungsprojekt zur Kontrastoptimierung, der Einbeziehung in die Deutsche und Europäische Normierung, den Vorstößen in der Gesetzgebung bis

partiellen Umsetzung im öffentlichen Bereich sind Jahrzehnte vergangen. Rückblickend konnte durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit so manches mit Resolutionen, Merkblättern und durch die Mitwirkung in behindertenpolitischen Gremien erreicht werden. Aber nach vorne türmen sich immer noch Hügel - nicht mehr Berge - und die Forderungen nach Verbesserung von visuellen Informationen im umfassenden Sinn müssen weiter in der Öffentlichkeit durch unsere Aktivitäten deutlich gemacht werden. 

Die neu gestaltete Homepage und die Mailingliste unterstützt ein Netzwerk der Aktiven. Noch ein Tipp: das Schwerpunktthema Mobilität wird auch per Mail geliefert und ist so gut zu speichern, mit der Sprachausgabe zu lesen und auszudrucken!

Ein Blick zurück, ohne Zorn 

Von Elke Lehning-Fricke

Was stand am Anfang? Hoffnung auf eine Therapie in absehbarer Zeit und wenigstens - vielleicht ein schlechtes - aber doch nicht erloschenes Sehvermögen. Einhergehend damit eine Verunsicherung in der eigenen Mobilität bei dem Werben um Aufmerksamkeit und Lobbing der notwendigen Forschungsförderung. Der oft gehörte verzweifelte Satz, wenn man doch wenigstens den Beginn und das Ende einer Treppe erkennen könnte!    Das Grau - in - Grau jagt mir die Angst in die Glieder! Ja, und dann die Stadtplaner, Architekten und Designer: Wir werden Deutschland nicht in schwarz-weiße Zebrastreifenmuster verwandeln! Was tun zwischen der Gefahr zu stürzen und der verständnislosen Ablehnung. Dann der Plan Gleichgesinnte zu suchen, erst im Vorstand dann in den Regionalgruppen vor Ort, dann in den Behindertenorganisationen. Erstaunlich das 

denen es auch Sehbehinderte gab und in sehr vielen nahezu allen anderen Verbänden, nur problematisch im Bereich von Schwarzblindheit - vielleicht auch verständlich. Immer mehr Mitglieder in unserer wachsenden Vereinigung litten unter dem progressiven Sehverlust. So wurde die Frage nach visuellem Kontrast ständig bedeutsamer. 

Einzelne Schritte 

Schon auf der Retina international in Bad Nauheim 1986 enthielt der Beitrag über die Öffentlichkeitsarbeit einen Schwerpunkt zu visuellen Kontrasten. Die Meinungsbildung erfolgte dann über Resolutionen der Jahresmitgliederversammlungen, so zur Messegestaltung (Reha-Messen, Expo), gegenüber Verkehrsunternehmen und in Arbeitskreisen der Behindertenpolitik.

Die Idee einer bundesweiten Regelung wurde auf drei Ebenen angegangen:

- über politische Initiativen: Beteiligung an Anhörungen im Deutschen Bundestag, Einbeziehung in Entschließungsanträge der Bundestagsfraktionen so zum Barrierefreien Tourismus 

- über Dachverbände und Kongresse, so die Erarbeitung von Eckpunkten zu einem Gleichstellungsgesetz nach dem Vorbild des Americans with Disability Act (ADA) und

- Mitarbeit im Deutschen Institut für Normung (DIN) in den verschiedenen Ausschüssen zur Barrierefreiheit 

Der Durchbruch 

Die mehr oder weniger laienhafte Forderung nach visuellem Kontrast wurde sehr bald im Hinblick auf die Parameter der Gestaltung hinterfragt. Der Durchbruch wurde ermöglicht, als es der Pro Retina gelang ein Forschungsprojekt im Bundesministerium für Familie und Senioren zu initiieren. Damit konnte in der DIN die Forderung nach

Die wohlwollende Duldung eines allgemeinen Kontrastbegriffs in den Normungsauschüssen zur DIN 18024 und 18025 wurde abgelöst und die Forschungsergebnisse zur Kontrastoptimierung zunächst in dem 1. Entwurf der neuen Konzeption einer zusammenfassenden DIN 18030 zum Barrierefreien Bauen umfassend verankert. Zur Zeit enthält auch der 2. Entwurf noch eine ausreichende Darstellung der im Handbuch für Planer und Praktiker „Verbesserungen von visuellen Informationen im öffentlichen Raum - Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form“ enthaltenen Tabellen. Die umfangreichen Forderungen der verschiedenen Interessengruppen haben erneut einen intensiven Diskussionsprozess in Gang gesetzt und es bedarf großer Aufmerksamkeit hinsichtlich der Berücksichtigung unserer Kontrastanforderungen.

Der Niederschlag in der Gesetzgebung

Ende der neunziger Jahre begann die Diskussion um ein Bundesgleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderungen (BGG) in letzter Minute gelang es, in ein Eckpunktepapier der behinderten Juristen neben den Forderungen des Deutschen Blindenverbandes (DBV) auch die Forderungen Sehbehinderter nach visuellem Kontrast einzubringen. Die Verabschiedung des BGG im Jahre 2002 setzte eine Entwicklung auf der Landesebene in Gang. So wurden Landesgleichstellungsgesetze erarbeitet, die die Berücksichtigung der Barrierefreiheit im umfassenden Sinn - keine Verengung auf Rollstuhlgerechtigkeit -, in den Landesbauordnungen (LBO) ermöglicht. Mitarbeit in den Behindertengemeinschaften 

Mit der Bewegung auf der Bundesebene korrespondierte die Entwicklung regionaler Zusammenschlüsse. So entstanden kommunale Behindertengemeinschaften und Beiräte, zu denen die Ansprechpartner der Pro Retina oft intensive Beziehungen aufbauten oder deren Vorsitzende oder Sprecher sie wurden. Die Koordination mit den Behindertengemeinschaften wurde umso bedeutsamer, wenn eine Verpflichtung zur Einrichtung dieser Gremien in den Landesgleichstellungsgesetzen verankert war. Aus meiner Bonner Erfahrung weiß ich, wie wichtig es war, das Thema Mobilität unter Einschluss der sehbehinderten Menschen zu diskutieren. Gemeinsam haben wir uns auf den Weg gemacht unter jede Genehmigung eines Bauvorhabens den zu unterschreibenden Satz zu setzen: „Die Belange Behinderter sind geprüft worden.“ Nach drei Grundlagen-Seminaren zur Erläuterung der Kontrastforderungen entsprechend der wissenschaftlichen Untersuchungen und des Handbuches wird im Jahr 2007 ein Seminar zur Interessenvertretung stattfinden. Damit soll die Umsetzung der für uns so wichtigen visuellen Kontraste in den Vordergrund gerückt werden.

Kontrastanforderungen über die Grenzen hinaus 

Von Elke Lehning-Fricke

Es begann mit guten Kontakten zum Bundesministerium für Verkehr. Der Aspekt der Mobilität wurde gleich im europäischen Kontext gesehen und der Gedanke, dass visuelle Kontraste vielen Menschen über Jahrzehnte eine gesicherte Mobilität geben könnten, wurde sehr aufmerksam aufgenommen. So erfolgte umgehend eine Einladung zum Vortrag auf dem Seminar Europäischen Verkehrsministerkonferenz in Paris mit dem Thema „Unterbrochene Orientierungsketten als Problem für Sehbehinderte“. Eine Fortsetzung fand das Thema auf der Reha International in Düsseldorf mit einer Podiumsdiskussion unter dem Titel „Wenn Sehbehinderte auf Reisen gehen!“ begleitet von den Klängen des Liedes von Hildegard Knef „Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg“ und aktuell in der Tourismusstudie von 2004. Konkret ging es auf europäischer Ebene im Schienenbereich in einer Studie „Access to Heavy Rail Systems des Commitee on Science and Technology (COST 335)“  mit Kriterien für die Zugänglichkeit im Eisenbahnverkehr unter Berücksichtigung der Kontrastanforderung weiter. Auch hier gab es wieder Auswirkungen mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe bei der Deutschen Bahn. Ein weiterer Sprung in die internationale Behindertenpolitik erfolgte nach Abschluss  des Forschungsprojektes „Optimierung visueller Kontraste als Orientierungshilfe für Sehbehinderte“ (1993) mit einer Übersetzung ins Englische durch das britische Verkehrsministerium für die Konferenz „Mobility for elderly and disabled people“. In Zusammenhang mit den Kongressdokumenten  ergaben sich vielfältige internationale Anfragen. Die Veröffentlichung in den Kongressprotokollen führte darüberhinaus zu einer Vernetzung mit der Internationalen Federation on Ageing, eine der größten Senioren-Organisationen, und ihren Kongressthemen. So standen wir neben den Vertretern der MD Alliance, einer Vernetzung die unsere Anforderungen in vielen Aspekten spiegelte. Die Resonanz auf den Kongressen von Retina International  führte zu Fragen der Umsetzung in Hongkong, Tokio, Toronto und vielen anderen Städten. 

Internationales in Deutschland

Aber auch in Deutschland beteiligten wir uns an internationalen Kongressen  so zum öffentlichen Personennahverkehr und der Rehabilitation unter dem Slogan „Contrast means  Mobility!“ Neben den Fragen der Information wurde die Umsetzung der Kontrastanforderungen in Europa immer bedeutsamer. So erhielt Prof. Dr. Wilfried Echterhoff, Mitglied im Forschungskonsortium und Autor des Handbuches für Planer und Praktiker* den Auftrag zu dem Modellprojekt der Kontrastgestaltung an Treppen des Parlaments in Brüssel. Daraus folgte eine Untersuchung der Barrierefreiheit der europäischen Parlamentsbauten in Straßburg, Luxenburg und Brüssel.   

Pro Retina hat eine Bewegung angestoßen, die Mobilität auch für den Sehbehindertenbereich fordert und kann sich rühmen die zurzeit weltweit einzige wissenschaftliche Studie zur Kontrastoptimierung initiiert zu haben.   

*  Verbesserung von visuellen Informationen im öffentlichen Raum, Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form,  Herausgeber Bundesministerium für Gesundheit,  1996 Fundstellen: Infoblatt Handbuch  siehe Homepage

Besseres Erkennen der optischen Umgebung für alle

Praxisempfehlungen für den Einsatz von Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form von Gegenständen und von Zeichen
Von Wilfried Echterhoff

Ziele und Anwendungsbereiche

Die Lebensumgebung aller Menschen einer zivilisierten und hoch technisierten Welt muss optisch klar strukturiert sein, um den visuellen Anforderungen aller Menschen, seien es sehbehinderte Menschen oder eilige Geschäftsleute, gerecht zu werden. Eine optimale visuelle Gestaltung ist aus gesellschaftspolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen erforderlich. Es ist nicht zielführend eine maximal ausgelegte Kontrastierung vorzunehmen, da ein solches Vorgehen häufig mehr Aufwand als erforderlich verlangt, eine Integration einer sehbehindertengerechten Gestaltung architektonisch verhindert oder bestimmte Zielgruppen vernachlässigt oder abstößt. Das gute Erkennen der Umgebung soll unaufdringlich und unterstützend wirken, darf die technische und architektonische Gestaltung nicht einengen und soll für nicht-sehbehinderte Menschen eine Komfortverbesserung bewirken. Ein gutes Beispiel für eine unaufdringliche und wirksame Gestaltung ist im Innenstadtbereich der Stadt Bonn zu finden (Echterhoff 2003). Die Vorgaben für eine optimale optische Gestaltung ist aus naturwissenschaftlichen Untersuchungen und nicht aus Meinungsbildern abzuleiten. Deswegen wurde vom Bundesministerium für Gesundheit Anfang der 1990er Jahre ein Forschungsprojekt vergeben, um die visuellen Anforderungen von sehbehinderten Menschen an ihre optische Umgebung besser als bisher zu objektivieren. Die Ergebnisse des Forschungs​projekts boten die Grundlage für ein Praxishandbuch (Bundesministerium für Gesundheit, 1996), in dem Empfehlungen für eine optimierte visuelle Gestaltung von optischen Umgebungen für alle Nutzer bereit gestellt werden konnten. Der vorliegende Beitrag stellt in kurzer Form die wesentlichen Empfehlungen zusammen.

Die verwendete Systematik 

Die Lebensumgebung aller Menschen einer zivilisierten und hoch technisierten Welt muss optisch klar strukturiert sein, um den visuellen Anforderungen aller Menschen, seien es sehbehinderte Menschen oder eilige Geschäftsleute, gerecht zu werden. Eine optimale visuelle Gestaltung ist aus gesellschaftspolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen erforderlich. Es ist nicht zielführend eine maximal ausgelegte Kontrastierung vorzunehmen, da ein solches Vorgehen häufig mehr Aufwand als erforderlich verlangt, eine Integration einer sehbehindertengerechten Gestaltung architektonisch verhindert oder bestimmte Zielgruppen vernachlässigt oder abstößt. Das gute Erkennen der Umgebung soll unaufdringlich und unterstützend wirken, darf die technische und architektonische Gestaltung nicht einengen und soll für nicht-sehbehinderte Menschen eine Komfortverbesserung bewirken. Ein gutes Beispiel für eine unaufdringliche und wirksame Gestaltung ist im Innenstadtbereich der Stadt Bonn zu finden (Echterhoff 2003). Die Vorgaben für eine optimale optische Gestaltung ist aus naturwissenschaftlichen Untersuchungen und nicht aus Meinungsbildern abzuleiten. Deswegen wurde vom Bundesministerium für Gesundheit Anfang der 1990er Jahre ein Forschungsprojekt vergeben, um die visuellen Anforderungen von sehbehinderten Menschen an ihre optische Umgebung besser als bisher zu objektivieren. Die Ergebnisse des Forschungs​projekts boten die Grundlage für ein Praxishandbuch (Bundesministerium für Gesundheit, 1996), in dem Empfehlungen für eine optimierte visuelle Gestaltung von optischen Umgebungen für alle Nutzer bereit gestellt werden konnten. Der vorliegende Beitrag stellt in kurzer Form die wesentlichen Empfehlungen zusammen.

Die verwendete Systematik 

Die verwendete Systematik 

Die Größe und die Form (und Abgrenzbarkeit) können Objekte gut erkennbar machen. Für die Definition einer optimalen Größe wird empfohlen, den sogenannten Sehwinkel zu verwenden. Zur Form und zur visuellen Einbettung eines Objekts wird auf die Erkenntnisse der Gestaltpsychologie verwiesen, auf die hier im vorliegenden Beitrag nicht eingegangen werden kann (siehe Metzger, 1975). Der Sehwinkel definiert den Winkel, der - vom Auge als Punkt ausgehend - zwischen den relevanten Rändern (zum Beispiel am unteren und am oberen Ende eines Objekts) gebildet wird. Im Folgenden werden Mindestgrößen für Sehwinkel angegeben, die bereits als optimal anzusehen sind. Die Annäherung des Betrachters an ein Objekt führt zu einer Vergrößerung des Sehwinkels, also zu einer visuellen Vergrößerung des Objekts. Die im Folgenden aufgeführten Empfehlungen gelten für angeleuchtete und selbstleuchtende Objekte sowohl im baulich-technischen Bereich als auch für elektronische Geräte. 

Empfehlungen zu Ausprägungen von Kontrast, Helligkeit, Farbe und Form
Die Umgebung eines Menschen ist unterschiedlich wichtig und unterschiedlich gefährlich. Daher werden je nach Grad der Wichtigkeit oder nach Grad der Gefährlichkeit Kategorien gebildet, in denen nach unterschiedlichen Ausprägungen von Kontrasten, Helligkeiten, Farbkombinationen und Sehwinkeln abgestuft werden kann. Diese Kategorien werden im Folgenden Prioritäten genannt. Die Empfehlungen in den nachfolgenden vier Tabellen dienen der zweckorientierten, optimalen Auffälligkeit, Erkennbarkeit, Gestalt und Anordnung von Objekten und anderen visuellen Informationen.

Tabelle 1: Optimale Farbkombinationen (Beispiele)
	Prioritäten
	Farbkombinationen 

Hell auf Dunkel

(Ausnahmen siehe unten)

	Priorität 1:

Warnungen, Notfälle
z.B. Hinweis auf abrupte und unerwartete Übergänge zwischen Gehweg und Fahrbahn, zwischen Haltestellen​warte​fläche und Fahr​bereich, zwischen Geh​bereich und Baustellen​bereich, bei barriere​gleichen Hindernissen oder bei Treppenantritten
	Blau auf Grün (Dunkel auf Hell)

Gelb auf Lila

Gelb auf Blau

Gelb auf Rot

Gelb auf Schwarz

Grün auf Lila

Grün auf Blau

Grün auf Rot

Schwarz auf Weiß

Weiß auf Rot 

Weiß auf Lila

Weiß auf Unbunt (Kontrast in Priorität 1 ist bei dieser Farbkombination eine Priorität höher anzusetzen

Unbunt: Grau bis fast Schwarz)

	Priorität 2: 

Entscheidungsfunktionen
z.B. Fahrpläne, Schilder mit Straßennamen, Linien- und Zielbezeichnungen an 

öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln sowie auf Hinweis- und Informations​tafeln
	Gelb auf Grün

Schwarz auf Unbunt

(Dunkel auf Hell)

Weiß auf Blau

Weiß auf Grün

	Priorität 3:

Leitfunktionen
z.B. kontinuierliche Leit​streifen zur Kenn​zeich​nung von Routen oder Wieder​holungen von Informa​tionen, für deren Erkennen ausreichend Zeit zur Verfügung steht oder Informationsalternativen vorhanden sind
	Blau auf Unbunt

(Dunkel auf Hell)

Gelb auf Grau

Grün auf Unbunt

Rot auf Unbunt

Schwarz auf Grün

(Dunkel auf Hell)

Weiß auf Unbunt 


Die Sättigung der Farben entscheidet lichttechnisch über den Kontrast. Die Farbe Rot sollte lediglich als Hintergrundfarbe verwendet werden und einen optimalen Helligkeitsunterschied zur Umgebung aufweisen, damit insbesondere in Kombination mit einer unbunten Komponente ein ausreichender Kontrast entsteht. Die in der Praxis vorzufindende Markierung Hellrot oder Magenta auf Grau (zum Beispiel bei Radwegen neben Fußwegen) ist meistens nicht geeignet.

Tabelle 2: Zuordnung von Leuchtdichten auf der Oberfläche von Zeichen und Markierungen zu den drei Prioritäten
	Prioritäten
	Werte für optimale Leuchtdichten 

	Priorität 1:

Warnungen, Notfälle
Absperrungen von Baustellen, Hinweisschilder für Notausgänge
	300 Candela pro Quadratmeter bis max. 500 Candela pro Quadratmeter (Dieser relativ hohe Wert dient der Verbesserung der Auffälligkeit.) auf der Oberfläche von Zeichen und Markierungen z.B. vorzufinden in Räumen mir heller Beleuchtung (Lichtblitze im Außenbereich für Notfälle liegen deutlich oberhalb 500 Candela pro Quadratmeter(Dieser relativ hohe Wert dient der Verbesserung der Auffälligkeit.))

	Priorität 2: 

Entscheidungsfunktionen Selbstleuchtende Verkehrszeichen
	30 Candela pro Quadratmeter bis 299 Candela pro Quadratmeter auf der Oberfläche von Zeichen und Markierungen z.B. vorzufinden im Bereich schwacher Raumbeleuchtung bis hin zur Helligkeit von Flächen vor gut beleuchteten Schaufenstern

	Priorität 3:

Leitfunktionen
Markierungen 
	3 Candela pro Quadratmeter bis 29 Candela pro Quadratmeter auf der Oberfläche von Zeichen und Markierungen z.B. vorzufinden im Bereich mit schwacher Straßenbeleuchtung


Eine optimale Beleuchtung einer Szenerie (Objekt plus Umfeld) ist für Sehbehinderte vorhanden, wenn ein gleichmäßiges Beleuchtungs-Niveau existiert und die mittlere Leuchtdichte zwischen 200 bis 300 Candela pro Quadratmeter liegt. 

Tabelle 3: Zuordnung von Kontrasten zu den drei Prioritäten
	Prioritäten
	Werte für Kontraste

	Priorität 1:

Warnungen, Notfälle 
	K größer als 0,83 und kleiner als 0,99

K gleich 0,99 für Markierungen an Absturzstellen, erreichbar durch retro​reflektierende Materialien oder selbst​leuchtende Informations​träger

K gleich 0,95 für helle Linien an unerwarteten Treppen​antritten ist erreichbar durch Beschichtung und Aufsichtsfarben auf dunklen Treppen

	Priorität 2: 

Entscheidungsfunktionen 
	K größer als 0,50 und kleiner / gleich 0,83

K größer als 0,50 wird für das Erkennen von Schriften und Pikto​grammen benötigt

	Priorität 3:

Leitfunktionen 
	K größer als 0,28 und kleiner / gleich 0,50


Im Allgemeinen sind für die visuelle Wahrnehmung von Schriften und Zeichen dunkle Objekte auf hellem Hintergrund günstig. Ist der Hintergrund dunkel, sind die Zeichen um circa 25% zu vergrößern, um die gesamte Leuchtdichte des Objekts einschließlich des Informationsträgers zu vergrößern. Ist eine räumliche Annäherung für den Betrachter an die Schriften und Zeichen möglich, vergrößert der Betrachter selbst den Sehwinkel. Daher sollten Annäherungsmöglichkeiten gegeben sein. 

Tabelle 4: Zuordnung von Mindestsehwinkeln zu den drei Prioritäten
	Prioritäten
	Werte für Sehwinkel
	Beispiele

	Priorität 1:

Warnungen, Notfälle
	2 Grad für Bildzeichen und Schriften
	Notausgang

Rettungsweg

Absturzgefahr

	Priorität 2: 

Entscheidungsfunktionen
	1,5 Grad für Bildzeichen 

1 Grad für Schriften
	Fahrpläne, Straßen​namen, Hausnummern

	Priorität 3:

Leitfunktionen
	1 Grad für Bildzeichen

0,8 Grad für Schriften 
	Kontinuierliche Markierun​gen auf Wegen und an Wänden


Berechnungsbeispiele für Objektgrößen:

1. Benötigt eine Person einen Sehwinkel von 1,0 Grad, um ein Objekt erkennen zu können, so muss dieses Objekt bei einer Entfernung von 30 cm über eine Größe von 0,52 cm verfügen.

2. Benötigt eine Person einen Sehwinkel von 2,0 Grad, um ein Objekt erkennen zu können, so muss dieses Objekt bei einer Entfernung von 4,5 m über eine Größe von 15,7 cm verfügen.

3. Benötigt eine Person einen Sehwinkel von 1,5 Grad, um ein Objekt erkennen zu können, so muss dieses Objekt bei einer Entfernung von 40 m über eine Größe von 1,05 m verfügen.

Die Inhalte des vorliegenden Beitrags stammen im Wesentlichen aus:

Verbesserung von visuellen Informationen im öffentlichen Raum. Handbuch für Planer und Praktiker zur bürgerfreundlichen und behindertengerechten Gestaltung des Kontrasts, der Helligkeit, der Farbe und der Form von optischen Zeichen und Markierungen in Verkehrsräumen und in Gebäuden (1996). Herausgegeben vom Bundesministerium für Gesundheit. Bad Homburg v.d.H.: FMS Fach Media Service Verlagsgesellschaft. ISBN 3-926181-28-1. Leiter der Autorengruppe: Prof. Dr. rer. nat. habil. Wilfried Echterhoff

Dieses Handbuch und die inhaltsgleiche CD-Rom sind allerdings vergriffen. Die CD-Rom ist im Internet des Projektbüros Mobilität-Verkehr unter http://www.mobilitaet-verkehr.de/literatur.html abrufbar. Hier finden Sie auch eine vom britischen Verkehrsministerium erstellte Übersetzung des Handbuchs in die englische Sprache.
Literatur:

Echterhoff, W. (2003). Sehbehindertengerechte Gestaltung der Poststraße in Bonn. Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 49 (2), 7-14) 

Metzger, W. (1975).Gesetze des Sehens (3. völlig neu bearbeitete Auflage). Frankfurt a. M.: Kramer.
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Quo vadis DIN 18030?

Norm zum barrierefreien Bauen 

vor dem Aus?

Von Knut Junge

Die - zugegebenermaßen - provokative Frage kann im Grunde kurz und knapp mit einem Ja, die DIN 18030 wird nicht kommen, beantwortet werden. Zumindest nicht in der Form, wie es der Entwurf vom Januar 2006 vorsah und nicht mit der nunmehr negativ stigmatisierten Nummer 18030. 

Entwicklungsgeschichte der Norm

Bereits Anfang der 70er Jahre machte man sich auf normativer Ebene Gedanken zum barrierefreien Bauen. Im Mittelpunkt standen damals vor allem die Belange der Rollstuhlfahrer. Ergebnis waren zwei Normen mit je zwei Teilen. Diese Normen wurden in den neunziger Jahren überarbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Normteile sind – wenn auch nicht komplett – in einigen Bundesländern in die Liste der technischen Baubestimmungen (LTB) aufgenommen worden und somit geltendes Baurecht. Da die Anforderungen in den einzelnen Normteilen oft identisch sind, beispielsweise die Vorgaben an Türen, entschloss man sich Mitte der 90er Jahre seitens des DIN (Deutsches Institut für Normung) zur erneuten Überarbeitung. Ziel dieser Überarbeitung sollte die Zusammenführung zu einer Folgenorm (DIN 18030) sein. Auch  sollte der Anwendungsbereich auf die Bedürfnisse aller Menschen mit den unterschiedlichsten Einschränkungen - also auch für uns Sehbehinderte und Blinde - abgestimmt werden. Hierzu wurde im November 2002 der erste, 27 Seiten umfassende Normentwurf der DIN 18030 der Öffentlichkeit zur Prüfung und Bewertung vorgelegt. Da der Entwurf auf großen Widerstand stieß,  entschied sich der Normausschuss zur Komplett-Überarbeitung und zur Veröffentlichung eines zweiten Normentwurfes. Dieser 57 Seiten umfassende -  und somit deutlich längere Normentwurf - erschien im Januar 2006 und erntete wiederum massive Einsprüche. 
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(barrierefreie Stufenmarkierungen gemäß 

E DIN 18030)
Wie geht es weiter 

Der Normausschuss wurde seitens des verantwortlichen DIN Lenkungsgremiums aufgefordert, binnen eines Jahres einen neuen Entwurf vorzulegen. Dieser zielorientierte und weitgehend lösungsoffene Entwurf soll dann vorerst nur die Belange des Hochbaus, sprich öffentlich zugängliche Gebäude und Wohnungen normativ erfassen. Dabei sollen nur Mindest-Standards vorgegeben werden und Zuordnungen zu den Behinderungsarten vorgenommen werden. Auf erklärende Teile oder informative Anlagen soll verzichtet werden. Die bisherigen Teile mit Anforderungen an Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) werden momentan nicht weiter behandelt. Ebenso werden keine Vorgaben zu Arbeitsstätten getroffen. Hierzu wird sich der DIN-fremde Arbeitsstättenausschuss (ASTA) befassen und eigene Bestimmungen 

erarbeiten. 

Fazit 

Die Bestrebungen eine neue Norm zum barrierefreien Bauen zu erstellen sind nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Wenngleich die übergeordneten Gremien des DIN dem mit der Erarbeitung der Norm beauftragen Arbeitsausschusses unmissverständlich zu verstehen gegeben haben, das dies der letzte Versuch sei.
Wer sich nicht weiter-entwickelt fällt zurück

Über die Arbeit für den barrierefreien Nahverkehr
Von Elke Schmidt

Für die üstra, Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, sind die Bedürfnisse ihrer mobilitätseingeschränkten Fahrgäste wichtig. Darum gibt es im Unternehmen eine Fachkraft für diese Kundengruppe. Häufig werde ich gefragt, was ich als Architektin in einem Nahverkehrsunternehmen tue. Augenzwinkernd antworte ich dann: „Ich sorge dafür, dass Blinde Busfahren können.“ Seit drei Jahren ist es meine Aufgabe die Barrierefreiheit des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu erweitern. Der im Bundesgleichstellungsgesetz verankerte Gedanke der selbstbestimmten Teilhabe aller Menschen am Leben in der Gemeinschaft ist dabei Grundlage meiner Arbeit. Die Erkenntnis, dass Barrierefreiheit bei Neubeschaffungen oder Neubau keine zusätzlichen Kosten verursacht ist nicht neu. Dennoch ist es mitunter schwierig notwendige Maßnahmen im Unternehmen durchzusetzen. Mein fundiertes Fachwissen hilft mir dann die gut sehenden, gut hörenden und ohne Gehhilfe laufenden Kollegen zu gewinnen. Ein Arbeitskreis mit Vertretern aus Behindertenverbänden unterstützt mich bei dieser Aufgabe. Lange war die üstra als Unternehmen mit einem hohen Designanspruch bekannt. Geht es nun verstärkt um Fragen der sehbehindertengerechten Gestaltung müssen die Entscheider erst einmal umdenken. Zielkonflikte zwischen Sehenden und Sehbehinderten können nur durch Kompromisse gelöst werden. Ein Beispiel: Bei der Beschaffung von 23 neuen Stadtbussen war die farbliche Gestaltung der Haltestangen ein solcher Zielkonflikt. Auf ein kontrastreiches orange für alle Haltestangen, wollten sich die Planer nicht einlassen, da es das gestalterische Konzept durcheinander bringe. Die grauen Haltestangen des ursprünglichen Designervorschlages hingegen waren nicht nur für Sehgeschädigte „unsichtbar“. Der schließlich gefundene Kompromiss ergab vertikale Stangen in kräftigem Orange, während die horizontalen Stangen für die Halteschlaufen, grau geblieben sind. Ruhe ist eingekehrt, im Fahrzeug und bei den Planern. Dass sich nicht alle Probleme so einfach lösen lassen, zeigt ein anderes Beispiel: Um täglich für etwa 500.000 Fahrgäste einen reibungslosen Nahverkehr anbieten zu können, ist eine gute Fahrgastinformation wichtig. Diese wird an den Haltestellen und in den Fahrzeugen der üstra elektronisch, visuell und akustisch zur Verfügung gestellt. Die Vitrinen, in denen beispielsweise Fahrpläne aufgehängt sind, befriedigen aufgrund großer Leseabstände (rund zehn Zentimeter) und kleiner Schrift jedoch nur sehr dürftig die Erfordernisse an Lesekomfort – nicht nur der sehbehinderten Fahrgäste. Die üstra kennt das Problem, aber trotz monatelanger Recherche konnte sie keinen Hersteller ausfindig machen, der eine Vitrine anbietet, die alle gestellten Anforderungen erfüllt. Bei diesem Problem wäre es hilfreich, wenn Hersteller, Verbände der Sehbehinderten und Unternehmen gemeinsam eine solche Vitrine entwickelten. Wird mir die Frage gestellt, ob sich dieser Einsatz für einen barrierefreien Nahverkehr lohnt, kann ich unumwunden ja sagen. Es ist nicht immer leicht, Mitarbeiter für neue Projekte und für notwendige Schritte zu gewinnen. Aber wer sich nicht weiterentwickelt fällt zurück! Das Ziel, einen barrierefreien ÖPNV zu gestalten, ist noch lange nicht erreicht, aber wir arbeiten dran!

Elke Schmidt, Dipl.-Ing., Hannoversche Verkehrsbetriebe AG
Lange, dicke Bretter bohren

Von Burkhard und Marlies Söffge

Am Anfang war eine Fehleinschätzung

In der Frühjahrsausgabe 2002 der Audio-zeitung Retina aktiv der Pro Retina sagte die Leiterin des Arbeitskreises Mobilität, Elke Lehning-Fricke: „Wer sich für Mobilität und Kontraste einsetzen will, muss ganz lange, dicke Bretter bohren“. Es ist heute noch wie damals in der Erinnerung, als folgende Gedanken aufkamen: Du hast gerade das Ehrenamt als Regionalgruppen-Leiter übernommen, du stehst in und demnächst vor der Erblindung. Warum sollst du dich mit Dingen befassen, die unüberschaubar lange dauern und dabei nicht von Erfolg gekrönt sein können. Wende dich einer effektiveren Arbeit zu. Wie sehr diese erste Einschätzung falsch war, merkte ich schon ein halbes Jahr später. Wir hatten für den 28. September 2002 mit dem neuen Team einen Tag der offenen Tür geplant. Alle Themen wurden bearbeitet, augenärztliche, soziale, Hilfsmittelberatung und eine Unterweisung in lebenspraktische Fähigkeiten. Nur, da in Hagen weitgehend unbekannt, brauchten wir eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit. Ein Opening für unseren Tag. Es war wohl die Idee des Teammitglieds und Bundesbahnquerulanten Henning Schwartz, der die Besichtigung des Hagener Bahnhofs vorschlug. Wir luden zur exklusiven Berichterstattung die Westfälische Rundschau, die Mobilitätstrainerin Bernadette Kraus und unseren Henning in den Bahnhof ein. Das brachte uns damals drei Tage vor dem eigentlichen Ereignis  eine ganze Seite ein. Etwas, was wir erst heute nach vielen weiteren Artikeln zu schätzen wissen. Ganz nebenbei erreichten wir mit der Zeitung, dass eine Gefahrenquelle im Treppenaufgang des Bahnhofs beseitigt wurde.  

Faszination Barrierefreiheit  

Von nun an ließ uns das Thema Barriere-freiheit nicht mehr los. Immer wieder hatten wir neben anderen aus der üppigen Themenvielfalt der Pro Retina das Thema Mobilität und Kontraste auf unserem Vortragsplan. Schon im Juni 2002 war Maike Gattermann-Kasper (Arbetskreis Soziales) zum Thema „Neues Gleichstellungsgesetz – mehr Rechte für Behinderte?“ zu Gast. Im  Januar 2004 referierte Richard Schmidt, Wohnberatung der Stadt Hagen, über die Vorstellung seines Buches „Materialien zur Wohnraumgestaltung mit und für sehbehinderte und blinde Menschen“. Aber immer dann, wenn aus der Theorie Praxis wurde, wenn aus einer Reaktion eine Aktion entstand, war die Unterstützung unserer Mitglieder besonders groß. Am 05. Februar 2003 trafen sich 18 Mitglieder der Regionalgruppe Hagen am Gleis 10 des Hauptbahnhof Hagen. Grund: Mitglieder hatten sich beschwert, dass sie die neuen Zuganzeigetafeln nicht mehr lesen konnten. Ein stummer Protest, denn sonst drohte eine Anzeige wegen Transportgefährdung. Aber auch der Pressebericht half nicht weiter. Wir hatten wie Don Quichotte gegen Windmühlen gekämpft, die Anzeigetafeln blieben. Aber zum ersten Mal hatten wir wegen dieser Angelegenheit Kontakt zum Arbeitskreis Mobilität  und Behindertenbeirat der Stadt aufgenommen. Ein Schritt, der zu einer sich gegenseitig befruchtenden Arbeit führte. Als sich dann am 12. Oktober 2005 die Mitglieder des Behindertenbeirates, des Blinden und Sehbehindertenvereins Hagen und der Regionalgruppe an den symbolisch zu kennzeichnenden Treppenstufen trafen, (siehe Bericht Retina aktuell Ausgabe 100, Bleiben Unfälle ohne Konsequenzen? In Hagen steht ästhetische Sicht vor Sicherheitsbelangen. Mit Aktion auf Sicherheitsrisiko hingewiesen), war das Bündnis der Sehbehinderten und Blinden in Hagen schon lange geschmiedet und die nachträgliche sachgerechte Kennzeichnung der Stufen am 30. 10. 2006 eine zwangsläufige Folge. 
Konsequenz des Handelns

Der Grundstein des Protestes an den Stufen, war eine Einladung zu einem Referat vor der Kommunalwahl in NRW zum Regional-gruppentreffen am 27. März 2004: Vortrags-thema: „Behindertenbeirat  – kommunales Alibi oder Vertretung der Behinderten-interessen?“ Referenten: Ulla Dohms (Vor-sitzende des Behindertenbeirates der Stadt Hagen) dazu die Vorsitzende des Sozialaus-schusses der Stadt Hagen.
Insider hatten mich gewarnt. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Da kommt nichts bei raus. Doch hier hatten sich die Propheten getäuscht. Die Vorsitzende des Behindertenbeirates redete Tacheles, so dass die Sozialausschussvorsitzende mit dem Argument:  „Die drei Behindertenverbände der Blinden sollten untereinander ihre Forderungen erst einmal abstimmen“ nicht weiterkam. Hier fiel zum ersten Mal der später oft zitierte Spruch: „Farbig markierte Treppenkanten passen nicht ins Bild.“ „Aber auf farbige Treppenkanten wolle man aus gestalterischen Gründen verzichten“, hieß es aus dem Straßen- und Brückenbauamt. „Gerade die Oberflächenhomogenität sei gewünscht und überhaupt bissen sich die Belange der Blinden mit gestalterischen Belangen“. Dies hatten wir uns  gemerkt, und so entstand ein Jahr später die Aktion zum Tag der Sehbehinderten. Seit Anfang 2005, nach der Kommunalwahl, ist das Mitglied der Regionalgruppe und des Leitungsteams im Behindertenbeirat der Stadt Hagen für die Pro Retina tätig. Von uns nominiert und vom Rat der Stadt Hagen berufen: Ulrich Schroeder. Wie die hier aufgezeigten Ereignisse zeigen, ist die Arbeit in dem Bereich Barrierefreiheit nicht nur ganz lange, dicke Bretter bohren, sondern eine sich lohnende Symbiose aus Theorie, spannenden Aktionen und einer erstklassigen Öffentlichkeitsarbeit.
Barrierefreier Tourismus für Alle

Selbstständig im Urlaub

Von Annemarie Wäldin-Kern

Äußere Barrieren bauen Unsicherheit, Stress und innere Barrieren auf. Die Studie „Ökonomische Impulse eines barrierefreien Tourismus für Alle“ der Universität Münster zeigt, dass mehr Barrierefreiheit sowohl für die Gäste als auch für die Unternehmen von Vorteil ist. 48 % behinderter Menschen würden häufiger verreisen, wenn es mehr barrierefreie Angebote gäbe, und 37 % bereits haben auf eine Reise verzichtet wegen mangelnder barrierefreier Angebote.

Um dieses brachliegende ökonomische Potenzial zu nutzen, haben Wirtschafts- und Behindertenverbände am 12. März 2005 die Zielvereinbarung „Barrierefreier Tourismus für Alle“ unterzeichnet. In einer Checkliste wurden Mindeststandards für die Kategorisierung, A bis E, barrierefreier Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe erarbeitet:
A: Barrierefrei für Gäste, die zeitweise auf einen nicht-motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind,

B: Barrierefrei für Gäste, die ständig auf einen Rollstuhl angewiesen sind,

C: Barrierefrei für Gäste, die sehbehindert oder blind sind,

D: Barrierefrei für Gäste, die schwerhörig oder gehörlos sind,

E: Barrierefrei für alle Gäste mit körperlichen oder sensorischen Einschränkungen.

Zur Überprüfung der Merkmale wurden Checklisten entwickelt, für Kategorie C siehe unten. Dass Rollstuhlfahrer Rampen und Aufzüge brauchen, ist allgemein bekannt. Was hilft Sehbehinderten und Blinden? Menschen mit einer Seheinschränkung benötigen eine kontrastreich gestaltete Umwelt. Blinde sind auf taktile Leitsysteme angewiesen. Diese sind, kontrastreich ausgeführt, eine Hilfe für alle. Denn Orientierung und Sicherheit bedeuten Barrierefreiheit. Die Voraussetzungen für die Verbesserung visueller Informationen können zusammengefasst werden in den

Goldenen Regeln:

· Optimale Hell/Dunkel - und    

      Farb - Kontraste
· Blendfreie Beleuchtung unter Berücksichtigung der Umfeldleuchtdichte

· Angemessene Schriftgröße, 

      klare Schriftart ohne Serifen.

Gute Kontraste werden erzielt, wenn der Leuchtdichteunterschied groß genug ist, eine Farbe nach weiß, die andere nach schwarz abgesättigt ist (es muss aber nicht immer schwarz-weiß sein), glänzende und matte Materialien kombiniert werden. Eine blendfreie Beleuchtung ist zum Beispiel eine indirekte Beleuchtung. Fritz Buser sagt: Eine Decke darf jede Farbe haben, Hauptsache, sie ist weiß. Das Leuchtmittel darf nicht sichtbar sein. Kriterien für gut lesbare Schriften sind: Kontrast zwischen Druckbild und Hintergrundfarbe, Schriftgröße bei Schriftstücken mindestens 12 Punkt, bei Schildern umso größer, je größer der Leseabstand ist 

Serifenlose Schriftarten wie Frutiger, Verdana, Helvetica, Arial.

Beispiele

Mindeststandards für sehbehinderte Gäste lassen sich in vielen Fällen ohne großen Kostenaufwand erfüllen. Folgende hilfreiche Beispiele lassen sich beliebig vermehren: Schnittlauchröllchen in einer Rahmsuppe, heller Bierdeckel auf einem dunklen Holztisch, dunkles Set unter einem weißen Gedeck, Blumengirlande um eine helle Säule, 

kontrastreiche Fußmatte am Ende einer Treppe, Trockenblumenkranz an einer Glastür, kontrastreicher Rahmen um Lichtschalter, Steckdose, Klingel. In Heidelberg und Schwetzingen haben wir uns entschlossen, Gaststätten mit dem „Prädikat Sehbehindertenfreundlich“ auszuzeichnen. Das Piktogramm „Einrichtungen für Sehbehinderte“ ist von der Europäischen Union empfohlen. Der Aufwand für eine blindengerechte Gestaltung ist wesentlich kostenintensiver.
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Bild 1: „Prädikat sehbehindertenfreundlich“ mit dem Piktogramm „Einrichtungen für Sehbehinderte“

Bild 2: Piktogramm für Kategorie C. Barrierefrei für Gäste, die sehbehindert oder blind sind
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CHECKLISTE (Auszug)

Kategorie C. Barrierefrei für Gäste, die sehbehindert oder blind sind

1. Zugang

Kontrastreiche, taktile Orientierungshilfen, Eingangstür während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar, keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang

2. Helle und blendfreie Gestaltung

2. 1. Helle und blendfreie Ausleuchtung des

        Hotel- und Gaststätteneingangsbereichs

2. 2. Helle und blendfreie Ausleuchtung der

        Flure, Treppen, Aufzüge, Sanitärräume,

        Zimmer, Buffet, Tische 

3. Farblich kontrastierende Gestaltung

3. 1. Farblich kontrastierende Absetzungen

        von Eingängen, Durchgängen und Tü-

        ren/Türrahmen zur Umgebung

3. 2. Ganzglastüren mit breiten Kontraststrei-

         fen 

4. Schilder, Tafeln
4. 1. Gute Hell-Dunkel-Kontraste zwischen

        Schrift und Hintergrund 

4. 2. große, klare Schrift, taktil erfassbar für

        Zimmernummern, Informationen zum

        und am WC, Aufzug, Bar, Restaurant

4. 3. Wesentliche Hinweise zusätzlich in

        Braille-Schrift

5. Bedienelemente/Befehlsgeber

5. 1. Kontrastreiche Gestaltung und taktile

        Erfassbarkeit von Bedienelementen wie

        Türgriffe, Aufzugstaster, Lichtschalter,

        Steckdosen, Notruftaster

5. 2. Keine Verwendung von Sensortasten

6. Aufzüge 
Ausstattung der Aufzüge mit Sprachausgabe, alternativ: taktil erfassbare Etagennummern in der Türlaibung oder im Türrahmen der Aufzugstür jeder Etage

7. Treppen

7. 1. Kontrastreich markierte Treppenkanten

        auf Setz- und Trittstufen

7. 2. Visueller Kontrast des Fußbodenbelags

        und taktiler Kontrast der Fußboden-

        struktur vor Treppenauf- und -abgängen

        gegenüber dem angrenzenden

        Fußboden

8. Handläufe 
8. 1. Mindestens an einer Treppenseite

        durchgehende Handläufe 

8. 2. Weiterführung der Handläufe mindes-

        tens 30 cm über erste und letzte Stufe

        hinaus

8. 3. Taktil erfassbare Informationen zum

        Stockwerk am Anfang und Ende der

        Handläufe

9. Wesentliche Wegebeziehungen

9. 1. Optisch kontrastierende Gestaltung des

        Fußbodenbelags gegenüber dem

        angrenzenden Bodenbelag auf den

        wesentlichen Wegebeziehungen

9. 2. Taktil kontrastierende Gestaltung der

        Fußbodenstruktur gegenüber der

        angrenzenden Bodenstruktur auf den

        wesentlichen Wegebeziehungen,

        alternativ: Nutzungsmöglichkeit der

        Wand als Orientierungslinie

10. Ausstattungs- und Möblierungselemente

10. 1 Ausstattungs- und Möblierungsele-

          mente ragen nicht in Bewegungs-

          räume wesentlicher Wegebeziehungen

          hinein

10. 2. Kontrastreiche Markierung und sichere

          taktile Erfassbarkeit von Ausstattungs-

          und Möblierungselementen

11. Speise- und Getränkekarte

11. 1. Speise- und Getränkekarte in großer,

          schnörkelloser, gut kontrastierender

          Schrift und Braille-Schrift 

11. 2. Geschultes Servicepersonal berät

Gaststätten werden sehbehindertenfreundlich
Von Margitta Gögele

Unter dem Motto „Kultur ohne Barrieren“ startete die Regionalgruppe Rhein-Neckar in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und der Stadt Schwetzingen das Projekt „Schwetzingens Gaststätten werden sehbehindertenfreundlich“. Hierbei soll Menschen mit schwachen Augen geholfen werden, sich in Restaurants und Gaststätten sicher, gefahrlos und selbstständig zu bewegen und sich dadurch entsprechend wohl zu fühlen. Um das Projekt vorzustellen, wurden zahlreiche infrage kommende Betriebe angeschrieben und zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Diese fand mit den interessierten Gastronomen, Vertretern der Stadt und Pro Retina statt.

Annemarie Wäldin-Kern und Margitta Gögele erklärten anhand von Demonstrationsbrillen und Schautafeln die Sichtweise und die Bedürfnisse sehbehinderter Gäste. Wie man diesen mit relativ geringen Mitteln entgegenkommen kann, wurde an Beispielen erklärt. 
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(Kontraste helfen! Foto:Gögele)

Speziell im Gastronomiebereich legten wir die Schwerpunkte auf einen kontrastreichen, gut erkennbaren Eingangsbereich mit markierten Treppenstufen, kontrastreicher Möblierung im Gastraum und guter blendfreier Beleuchtung im Raum und über den Tischen. Von großer Bedeutung war auch die Speisekarte, bei der deutliche Schrift, Schriftgröße und kontrastreiche Farbgebung entscheidend waren. Auch bei der Tischdekoration bedeuten Farbabstufungen eine große Hilfe. So sollte auf eine weiße Tischdecke buntes Geschirr mit farblich entsprechenden Servierten gedeckt werden, bei einer bunten Tischdecke durften es auch einmal weiße Tassen und Teller sein. Weiterhin musste der Zugang zur Toilette gut gekennzeichnet und sicher erreichbar sein, wie auch im Toilettenbereich selbst durch gute Kontraste Übersicht vorhanden sein sollte. Nach diesen Kriterien beurteilten wir nach einer vorher vereinbarten Zeit die teilnehmenden Betriebe in einer Endabnahme und konnten zwei für unsere Prämierung vorsehen. Diese fand in einem kleinen feierlichen Rahmen statt, wobei das Siegel „Prädikat Sehbehindertenfreundlich“ übergeben wurde.Die ausgezeichneten Gaststätten können sich im Eingangsbereich damit kennzeichnen und erscheinen außerdem mit entsprechendem Vermerk im Stadtführer. Die Aktion wurde auch in der regionalen Presse veröffentlicht, so dass unsere Bedürfnisse bekannt wurden und vielleicht weitere Gastronomen ansprechen und zu Verbesserungen anregen.

Kontraste und Licht 

Von Richard Schmidt

Sehbehinderte Personen sollten ihren Lichtbedarf kennen und lernen, in allen Situationen für eine genügend hohe Beleuchtungsstärke zu sorgen. Sie müssen lernen, Beleuchtungsspezialisten in eigener Sache zu werden. Um gute Kontraste zu erzielen, ist eine ausreichende, optimale (gleichmäßige) Beleuchtung erforderlich. Ebenso wie eine zu geringe Beleuchtung kann eine zu intensive Beleuchtung (Blendung oder gar spiegelnde Reflexion) zur Reduktion von Kontrasten führen. Blendungen oder Schattenbildungen sind durch die Wahl eines geeigneten Beleuchtungsniveaus zu vermeiden. Oberflächen müssen matt sein, damit sie nicht spiegeln können.  Eine optimale Lichtmenge und -qualität beeinflussen die Sehfähigkeit ganz wesentlich. Eine gute Beleuchtung kann die Probleme der Sehbehinderung reduzieren. Für die Betroffenen bedeutet eine sehbehindertengerechte Beleuchtung: Ein optimales Kontrastsehen sowie eine bessere Farbwahrnehmung werden ermöglicht. Die individuell bestmögliche Sehschärfe wird genutzt. Aktives Verhalten wird unterstützt und depressiven Phasen entgegengewirkt. Das Lernverhalten wird gefördert und das Konzentrationsvermögen wird gesteigert. Ermüdungserscheinungen werden hinausgezögert oder gar verhindert. Die Fehlerquote wird verringert. Die Sehfähigkeit wird durch Blendungen herab gesetzt, da Blendung nicht grundsätzlich zu viel Licht bedeutet, sondern immer falsches Licht. Eine Blendung kann zu Lidkrämpfen und Blendungsschmerzen führen. Für Normalsehende tritt Absolutblendung nur bei extremsten Lichtverhältnissen auf. Wenn sich die sehbehinderte Person in einer schattigen Umgebung oder an einem Regentag wohl fühlt, darf davon ausgegangen werden, dass sie auch in der Wohnung und am Arbeitsplatz eine gute Ausleuchtung verträgt.

Auszug aus der Broschüre „WOHNBERATUNG für sehbehinderte und blinde Menschen“, herausgegeben von der Stadt Hagen, downloadbar auf http://akm.pro-retina.de in der Rubrik Literatur\Downloads.

http://akm.pro-retina.de

Come together

Von Erhard Aufderhaar

Pro Retina hat schon seit vielen Jahren einen guten „Draht“ zu seinen Mitgliedern, sei es nun über die Vereinsmedien Retina aktuell, Retina aktiv oder digital im Internet. Frühzeitig erkannte Dr. Dieter Schüll die Bedeutung des Internets für die Kommunikation und die Präsens, so dass er bereits 1995 die Pro Retina (Damals hieß sie noch Deutsche Retinitis pigmentosa Vereinigung) ins World-Wide-Web brachte. Fachbereiche, Arbeitskreise und Regionalgruppen erstellten in Eigenregie ihre Webseiten. Dabei entstand eine Sammlung individuell gestalteter Sites ohne Berücksichtigung der barrierefreien Zugänglichkeit. Eine im Webdesign kundige Arbeitsgruppe stellte im Jahre 2005 die Weichen neu für den nun existierenden Webauftritt der Pro Retina. Neben der optischen Einheitlichkeit (Corporate Identity) stand natürlich die Barrierefreiheit des Internetauftritts an vorderster Stelle. So bietet sie nun sehenden Nutzern ein ansprechendes Erscheinungsbild und ermöglicht es Blinden den Seiteninhalt mit den gebräuchlichen Hilfsmitteln (Screenreader) zu erfassen und für Sehbehinderte sind diverse Einstellmöglichkeiten zur bestmöglichen Erfassung integriert. Um die Einheitlichkeit des Auftritts bei gleichzeitiger Zugänglichkeit für alle Bereiche unserer Vereinigung zu ermöglichen wird zur Verwaltung das Sogenannte „Content Management System“ verwendet. Es ermöglicht das Einstellen der Inhalte über Online-Formulare und die Bearbeitung der Webseiten vom häuslichen Computer aus. In Wochenendseminaren wurde den Webredakteuren der Umgang mit dem System vermittelt.

Der Arbeitskreis Mobilität stellt sich unter der Webadresse http://akm.pro-retina.de dar. Hier gibt er Informationen über die Arbeit und Aktivitäten des Arbeitskreises, Hinweise auf Normen, Richtlinien, Regelwerke und Berichte über Barrierefreiheit von Mitgliedern und Veröffentlichungen anderer Organisationen. Der Arbeitskreis unterhält auch eine geschlossene Mailingliste zum Informations- und Meinungsaustausch innerhalb der Gruppe. Zuständig für Web und Maillingliste ist zur Zeit Erhard Aufderhaar.

Work in Progress

Barrierefreies Webdesign

Von Jan Eric Hellbusch

Das Internet gehört mittlerweile zu unserem Alltag. Ob E-Mail oder das Web, unsere Kommunikations- und Informationswege verlagern sich mehr und mehr in das digitale Netzwerk. Ob von Versicherungs- oder Telekommunikationsunternehmen, ob von Behörden oder Fernsehanstalten, wir werden immer öfter ins Web geschickt, um Informationen dort abzuholen oder einzugeben. Das Web mag ergänzend zu bisher bestehenden Medien wie Broschüren, Zeitungen, Fernsehen oder Radio gesehen werden, aber das ist nicht immer der Fall. Es kann beispielsweise schneller und billiger sein, eine Fahrplanauskunft im Internet nachzuschauen, als im Reisezentrum der Deutschen Bahn oder über die kostenpflichtige telefonische Auskunft zu besorgen. Dies gilt umso mehr, je mobiler der Internetzugang über Handy und andere kabellose Verbindungen hergestellt wird. Die Praxis mancher Unternehmen, Rechnungen nur noch online verfügbar zu machen und diese nicht mehr mit der Post zu versenden, birgt allerdings Nachteile mit sich, etwa wenn kein Internetanschluss vorhanden oder der Zugang zu der Rechnung nicht barrierefrei gestaltet ist. Während bei fehlendem Internetanschluss von der „digitalen Lücke“ gesprochen wird, sind Blinde und Sehbehinderte trotz technisch vorhandenem Zugang zum Internet jedoch oft vor weitere Hürden gestellt. Wenn man sich im World Wide Web befindet, kann die Navigation und Orientierung eingeschränkt sein. Dies liegt einerseits an den Hilfsmitteln wie Vergrößerungssystem oder Screenreader, aber natürlich auch an der Gestaltung der Inhalte einzelner Webangebote. Eine Voraussetzung für eine gleichwertige Mobilität im digitalen Netz für Blinde und Sehbehinderte ist das barrierefreie Webdesign.

Was ist Barrierefreiheit?

Was ist aber an einer Webseite barrierefrei? Grundsätzlich bedeutet barrierefreies Webdesign, dass jeder eine Seite nutzen und lesen kann. Im Besonderen werden dabei Hindernisse für Menschen mit einer Behinderung betrachtet. Beispielsweise sind starke Kontraste und vergrößerbare Inhalte wichtig für Sehbehinderte. Für blinde Nutzer sind hingegen die Textorientierung und die lineare Ausgabe mit Sprache und Braille wichtig. Andere Barrieren, die beim Webdesign entstehen können, sind die Nicht-Bedienbarkeit mit der Tastatur oder unverständliche Texte und unklare Navigationsstrukturen. Die Anforderungen des barrierefreien Webdesigns sind nicht neu. Bereits 1999 wurden die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) veröffentlicht. Es sind diese Richtlinien, die in Deutschland in der Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung (BITV) verankert sind. Diese für die Bundesverwaltung geltende Verordnung wurde auch in einigen Bundesländern übernommen. In diesen Richtlinien finden sich 66 Gebote (und zum Teil auch Verbote), die beachtet werden müssen, um den Zugang zu Informationen im Web für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Auf europäischer Ebene entstehen weitere Richtlinien, die ebenfalls auf die WCAG basieren, etwa die MINERVA Qualitätsprinzipien für Museen, Bibliotheken und Archive. „Barrierefrei“ sind aber nur wenige Webauftritte. Die von der BITV zur Barrierefreiheit verpflichteten Verwaltungen haben zum größten Teil die BITV nicht erfüllt, obwohl die festgelegten Fristen bereits Ende 2005 abgelaufen sind. Ausnahmen wie der Landtag in Nordrhein-Westfalen oder die Gesundheitskarte bestätigen die Regel. Die Barrierefreiheit im Web hat sich seit Inkrafttreten der BITV sicherlich verbessert. Auch ist die Sensibilität bei Internetagenturen und anderen Dienstleistern in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dennoch gibt es noch viel zu tun. Dies hängt auch damit zusammen, dass immer neue Dienstleistungen im Web angeboten werden und die Komplexität der Anwendungen steigt. Wir müssen am Thema dran bleiben, denn die technische Entwicklung geht mit großen Schritten voran. Das Web entwickelt sich in Richtung interaktiver und dynamischer Anwendungen, die mit heutigen Hilfsmitteln nicht ohne weiteres genutzt werden können. Und auch wenn die Hilfsmittel die Herausforderungen der Dynamik und Mehrfenstertechnik beherrschen, so setzt die Nutzbarkeit immer noch die barrierefreie Gestaltung der Inhalte voraus. Der Autor Jan Eric Hellbusch ist selbstständiger Berater für barrierefreies Webdesign und Autor einschlägiger Veröffentlichungen zum Thema, erreichbar im Web unter: http://2bweb.de
Dieser Beitrag wurde in der Vereinszeitschrift Retina aktuell, 104-2/2007, der Pro Retina Deutschland e. V. veröffentlicht
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